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Mandat  der VSA-Arbeitsgruppe  

Bewertung 
 
 1. Allgemeine Positionierung  Bewertung und Überlieferungsbildung sind Kerntätigkeiten von Archivarinnen und Archivaren. Bewertungsentscheide sind potentiell von grosser Tragweite, indem sie mit darüber bestimmen, aufgrund welcher Unterlagen sich künftige Generationen ein Bild der heutigen Gesellschaft ma-chen können. Der Entscheid, was dauerhaft überliefert werden soll, beeinflusst auch die Bin-dung von Ressourcen in den Archiven und damit deren strategische Rahmenbedingungen: Je mehr archiviert wird, desto mehr Mittel sind gebunden. Bewertungsentscheide haben daher ge-sellschaftliche, politische und wirtschaftliche Auswirkungen.   2. Kompetenzen und Mitglieder  Der VSA setzt deshalb eine Arbeitsgruppe ein, die sich mit Fragen der Bewertung primär staatli-cher Unterlagen beschäftigt. Die Arbeitsgruppe ist dem Vorstand des VSA unterstellt und setzt sich aus Archivarinnen und Archivaren aller drei staatlichen Ebenen (Bund, Kantone und Ge-meinden) zusammen, die in ihrer täglichen Arbeit mit Bewertungsfragen zu tun haben.   3. Aufgaben, Produkte und Instrumente  Die Arbeitsgruppe Bewertung 
• schafft Transparenz über die Grundlagen der Bewertung; 
• erarbeitet Bewertungsmodelle und Archivierungsempfehlungen – insbesondere zu Aufga-ben, die von mehreren staatlichen Ebenen wahrgenommen werden – und stellt diese inner-halb des VSA und darüber hinaus zur Diskussion; 
• erarbeitet Vereinbarungen betreffend die Überlieferung von Unterlagen interkantonaler und 
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interkommunaler Organisationen und Institutionen; 
• informiert über den Stand der Bewertung von Informationssystemen Bund-Kantone; 
• fördert den Austausch von konkreten Bewertungsentscheiden und -modellen in staatlichen Archiven; 
• macht den Vorstand oder andere Arbeitsgruppen des VSA auf neue Entwicklungen in Ge-setzgebung und Verwaltung aufmerksam, welche die Überlieferungsbildung staatlicher Un-terlagen stark beeinflussen; 
• fördert die Diskussionen mit Vertreter/innen der Forschung und anderen Nuzer/innenkreisen.  Die erarbeiteten Modelle, Empfehlungen und Vereinbarungen werden dem Vorstand des VSA zur Genehmigung vorgelegt.   4. Schnittstellen und interne Zusammenarbeit  Wo immer nötig und möglich, wird die Zusammenarbeit mit anderen Kommissionen und Arbeits-gruppen des VSA gesucht. Bei Bedarf können auch Personen einbezogen werden, die nicht der Arbeitsgruppe angehören.   5. Vertretungen und externe Zusammenarbeit  Keine    Dieses Mandat wurde zuletzt am 26. März 2018 durch die Arbeitsgruppe aktualisiert und am 3. Mai 2018 vom Vorstand des VSA genehmigt.  


